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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 

„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 

KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 3.3  Nummer: FS-19-051 Auslandsüberweisung per pain.001 (08.01.2020)  

behandelt in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DFÜ mit Kunden“ am 05.12.2019 

 

Art der Änderung:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 3 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  
(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 

 

Beschreibung das neue Konzept hängt an 
 
Status: 

 Erweiterung grundsätzlich beschlossen am 05.12.2019 (Aufnahme in Version V 3.4) 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
 Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 

E=Erweiterung, L=Löschung)  

Es wurde von Januar – September 2019 in einer Expertengruppe, besetzt mit 

Institutsvertretern aus dem Auslands-Zahlungsverkehr, ein DK-Regelwerk zur Einreichung 

eines Auslandsüberweisungsauftrags im Format pain.001.001.09 spezifiziert.  

Dieses Format wird in Version 3.4 der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens als Kapitel 3.1 (quasi 

als Ankündigung) integriert und ist ab V 3.5 (11/2021) optionaler DK-Standard neben dem 

bestehenden Format DTAZV.  

Es ersetzt DTAZV zum November 2025 vollständig., d.h. ab 11/2015 ist DTAZV kein DK-

Standard mehr. 

 


